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Kapitel 1

Einleitung

A. Hinführung zum Thema

Die Stadt Hamburg wird gemeinhin mit dem Hamburger Hafen und dem Welt-
handel in Verbindung gebracht. Hamburg lebt vom Handel und war schon im-
mer auf diesen angewiesen. Die Lage an der Elbe und der Zugang zur Nordsee
machen Hamburg zum idealen Umschlagsplatz für den weltweiten Seeverkehr,
sodass Hamburg sogar der drittgrößte Hafen in Europa ist.1 Doch nicht nur der
Hafen als solcher zieht die Aufmerksamkeit auf sich, auch eine weitere Beson-
derheit hat jahrzehnte- wenn nicht gar jahrhundertelang wohl maßgeblich zu der
wirtschaftlichen Prosperität der Stadt beigetragen: Der sogenannte Freihafen.
Außerhalb Hamburgs dürfte das Konzept eines Freihafens – der verkürzt ge-
sprochen eine kleine Freihandelszone innerhalb Deutschlands darstellt, in welche
Waren eingebracht, ausgeführt, bearbeitet und eingelagert werden können, ohne
dass Abgaben/Zölle anfallen2 – oftmals unbekannt sein. Doch die Idee des Frei-
hafens ist keinesfalls neu und wird im Rahmen des inzwischen vollzogenen Bre-
xits sogar wieder in Betracht gezogen.3

Es gibt zahlreiche Momente in der Geschichte, in denen der Freihafen Ham-
burg in das Zentrum der Aufmerksamkeit gelangte. Besonders häufig wird hier-
bei die Zeit zwischen 1871 und 1888 betrachtet,4 da sich Hamburg dort einem
ganz erheblichen Druck seitens Preußens ausgesetzt sah, den Freihafenstatus –
weitestgehend – aufzugeben. Selten wird hingegen die Epoche des Norddeut-
schen Bundes berücksichtigt. Doch gerade diese Zeit war – trotz der nur kurzen
Existenz des Bundes zwischen 1867 und 1871 – auch für die späteren Entwick-
lungen und Entscheidungen von zentraler Rolle. Denn schon dort stellte sich die
Frage, ob Hamburg überhaupt als Freihafen außerhalb des Zollvereinsgebiets
bleiben durfte, oder nicht vielmehr gezwungen war, sich dem Zollverein anzu-

1 https://www.hafen-hamburg.de/de/statistiken/top-20-containerhaefen/ zuletzt abgeru-
fen am 25. September 2023.

2 Zur Definition Lehmann, Der Hamburger Freihafen von der Gründung des Norddeut-
schen Bundes bis zum Zollanschluss (1967), S. 6; Müller, Die Auseinandersetzung über Ham-
burgs Zollanschluss an das Deutsche Reich 1833–1888 (1988), S. I.

3 https://www.nzz.ch/wirtschaft/brexit-und-freeports-freihaefen-fuer-grossbritanniens-w
irtschaft-ld.1630870 zuletzt abgerufen am 25. September 2023.

4 Im Schwerpunkt etwa Hübner, Der Zollanschluß Hamburgs vom 15. Oktober 1888
(1925); Müller, Die Auseinandersetzung über Hamburgs Zollanschluss an das Deutsche
Reich 1833–1888 (1988).
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schließen und den Freihafenstatus aufzugeben. Und auch wenn es keinen so
erheblichen Druck wie Ende der 1870er Jahren gegeben haben mag,5 so wurde
innerhalb Hamburgs dennoch ausführlich debattiert, ob ein gänzlich freiwilliger
Anschluss an das Zollgebiet nicht vielleicht vorteilhafter wäre.6 Die Beweggründe
und Argumente finden sich dann ebenso auch in der Zeit des Deutschen Reichs
nach 1871 wieder. Nicht zuletzt wurden sogar die Verfassungsbestimmungen
zum Freihafen unverändert übernommen.7 Deshalb ist es sehr lohnenswert, die
Aufmerksamkeit dieser Epoche zu widmen.

Wie bereits angeklungen ist, war die Debatte um den Freihafen zu Zeiten des
Norddeutschen Bundes sowohl auf Bundes-8 als auch auf hamburgischer Ebene9

sehr kontrovers. Auch innerhalb Hamburgs gab es Stimmen, die sich vehement
für den Zollanschluss einsetzten. Am Ende konnten die Freihafenbefürworter
jedoch obsiegen, wodurch Hamburg einen verfassungsrechtlich abgesicherten
Freihafen10 erhielt und weiterhin freien Handel mit der Welt betreiben konnte.

Doch wer machte hier seinen Einfluss geltend und verteidigte den Freihafen so
erfolgreich? Plausibel erscheint, dass vornehmlich die Handelskammer Hamburg
als Vertreterin der Kaufmannschaft in dieser Sache tätig wurde. Zu dieser Ver-
mutung kann man alleine schon kommen, wenn man bei einer Stadtbesichtigung
das Rathaus und die Handelskammer betrachtet: Beide Gebäude sind baulich
unmittelbar miteinander verbunden. Es gibt sogar noch immer eine Verbindungs-
tür zwischen beiden Gebäuden11, sodass vielleicht sogar die Architektur die tat-
sächliche Nähe von Politik und Wirtschaft zum Ausdruck brachte.

Trotz der großen Bedeutung des Freihafens wird man bei der Suche nach
juristischer Literatur zu den vielfältigen Rechtsfragen, die mit diesem Thema
verbunden waren, sowie zu der Bedeutung der Handelskammer leider kaum fün-
dig. Umso mehr lohnt es sich nun also, einen Blick durch die juristische Brille auf
den Freihafen Hamburg im Norddeutschen Bund zu werfen und zu untersuchen,
wie die Handelskammer Hamburg diesen verteidigte.

Gerade das Zusammenspiel aus Wirtschaft, Politik, deutscher wie hambur-
gischer (Stadt-)Geschichte, Verfassungsgeschichte und Freihandel macht dieses
Themenfeld zu einem ganz besonderen Schmuckstück der hamburgischen und
deutschen (Wirtschafts-)Rechtsgeschichte.

5 Dazu Müller, Die Auseinandersetzung über Hamburgs Zollanschluss an das Deutsche
Reich 1833–1888 (1988), S. 69 ff.

6 Exemplarisch etwa Verein für den Anschluss Hamburgs an den Zollverein (Hrsg.), Neun
Gutachten die künftige handelspolitische Stellung Hamburgs betreffend (1867); Zwanzig
Gutachten in Bezug auf Hamburgs künftiges Verhältnis zum Zollverein (1867).

7 S. Art. 34 Verfassung von 1871.
8 Zur Debatte im Reichstag s. etwa Stenographischer Berichte über die Verhandlungen des

Reichstages des Norddeutschen Bundes im Jahre 1867, Bd. 1 (1867), S. 492 ff.
9 Zu Hamburg Tuch, Die Sonderstellung der deutschen Freihäfen (1878), S. 32 ff.
10 S. Art. 34 Verfassung Norddeutscher Bund.
11 Handelskammer Hamburg (Hrsg.), Kunstsinn und Kaufmannsgeist, Die Bau- und

Kunstgeschichte der Handelskammer Hamburg (2005) Anhang „Aufriss – Haus der Han-
delskammer“ Ziff. 12.
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B. Gegenstand und Thesen der Arbeit

Die Handelskammer Hamburg – oder Commerzdeputation, wie sie noch bis
1867 hieß, nachfolgend aber einheitlich als Handelskammer bezeichnet wird –
hatte nach Art. 93 der Verfassung Hamburgs aus dem Jahr 1860 die Aufgabe, die
Interessen der Kaufmannschaft zu vertreten. Die Frage nach der Freihafenstel-
lung hatte unmittelbare Konsequenzen für den hamburgischen Handel und war
daher von größter Relevanz.12 Aus diesem Grund befasste sich auch die Handels-
kammer eingehend mit dem Freihafen.13 Die vorliegende Untersuchung soll da-
her der bereits aufgeworfenen Frage nachgehen, wie die Handelskammer den
Freihafen in Hamburg verteidigte.

Dabei konzentriert sich die Darstellung auf das Wirken in Hamburg und
bezieht die Entwicklungen auf der Bundesebene nur dort ein, wo es für das Ver-
ständnis der Ausgangssituation des Freihafens in Hamburg und dessen Bedro-
hungen notwendig erscheint. Flankiert wird die Untersuchung jeweils von den
rechtlichen Rahmenbedingungen. Einerseits betrifft dies die Verfassung des
Norddeutschen Bundes, welche in Art. 34 das Recht der Hansestädte vorsah, als
Freihafen außerhalb des Zollvereins zu bleiben, bis sie selbst den Anschluss be-
antragen. Andererseits betrifft dies auch die einfachgesetzliche Umsetzung des
Freihafens auf hamburgischer Ebene.

Demgegenüber kann es nicht Aufgabe der vorliegenden rechtshistorischen
Untersuchung sein, die Vorteile der Freihafenstellung mit den Nachteilen aus
ökonomischer Perspektive zu vergleichen und volkswirtschaftlich zu analysieren.
Zwar werden die ökonomischen Argumente dargestellt, um die Entscheidungs-
findung und das Handeln der Akteure nachvollziehbar zu machen. Eine Betrach-
tung der Argumente erfolgt jedoch ausschließlich aus einer fachfremden Per-
spektive und nur im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit bzw. Plausibilität der
Entscheidung zugunsten des Freihafens vor dem Hintergrund der jeweils vorlie-
genden Informationen.

Zu der Frage, wie die Handelskammer Hamburg den Freihafen verteidigte,
werden mehrere Thesen aufgestellt. Dabei orientiert sich der Gang der Unter-
suchung an der Überprüfung einer Hauptthese. Im Rahmen der Untersuchung
dieser These erfolgt aber auch die Beantwortung drei weitere untergeordneter
Thesen. Diese betreffen wichtige Einzelaspekte, die im Rahmen des Beweises der
Hauptthese als Nebenprodukt behandelt werden können.

12 Vgl. etwa nur die Debatte in Zwanzig Gutachten in Bezug auf Hamburgs künftiges
Verhältnis zum Zollverein (1867); Verein für den Anschluss Hamburgs an den Zollverein
(Hrsg.), Neun Gutachten die künftige handelspolitische Stellung Hamburgs betreffend
(1867).

13 SHWA, Safebestand der Commerzbibliothek, S/599 Protokolle 1866, S. 205 ff.
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Hauptthese: Die Handelskammer Hamburg kann als prägende Gestalt der (ver-
fassungs-)rechtlichen Debatte um den Freihafen Hamburg betrachtet werden.

1. Dies kann zum einen in Bezug auf die Frage gelten, ob Hamburg überhaupt
ein verfassungsrechtlich abgesicherter Freihafen sein soll.

2. Dies kann zum anderen auch in Bezug auf die konkrete einfachgesetzliche
Umsetzung des Freihafenkonzepts etwa im Hinblick auf die Grenzziehung
und die notwendigen Einrichtungen zutreffen.

Diese Hauptthese stellt den Kern der vorliegenden Arbeit dar. Hierbei muss
deutlich zwischen zwei Fragen – nachfolgend zusammen als Freihafenkomplex
bezeichnet – differenziert werden. Der erste Teil der Hauptthese bezieht sich auf
das „Ob“ des Freihafens, also die Frage danach, ob der Zollanschluss nicht
vorzugswürdig gegenüber der Beibehaltung des Freihafens erschien – nachfol-
gend als sogenannte Freihafenfrage bezeichnet. Juristisch betrachtet handelte es
sich bei der Freihafenfrage also um die Erörterung, ob die in Art. 34 der Verfas-
sung des Norddeutschen Bundes vorgesehene Möglichkeit, den Anschluss an den
Zollverein zu beantragen, genutzt werden sollte, oder nicht. Diese rechtserheb-
liche Handlung in Form der unterlassenen Antragsstellung Hamburgs zur Zeit
des Norddeutschen Bundes steht daher im Zentrum der Überprüfung des ersten
Teils der Hauptthese. Hierbei soll dargelegt werden, wie die Handelskammer
erreichte, dass der Senat – entgegen anderslautender Auffassungen – diesen in der
Verfassung vorgesehenen Antrag nicht stellte und ob sie dahingehend als prä-
gende Gestalt in der Debatte bezeichnet werden kann.

Der zweite Teil der Hauptthese bezieht sich auf das „Wie“ des Freihafens. Dies
betrifft die konkrete Ausgestaltung des Freihafens auf einfachgesetzlicher Ebene.
Das fing bei der Grenzziehung des Freihafengebietes an und hörte bei der Schaf-
fung der unterschiedlichsten Einrichtungen, wie Hauptzollamt und den soge-
nannten Zollvereinsniederlagen,14 auf. Denn auch wenn die Freihafenfrage zu-
gunsten des Freihafens entschieden worden war, so bedurfte es dennoch einer
wirtschaftlich möglichst vorteilhaften Umsetzung desselben, um einen erfolgrei-
chen Handel betreiben zu können. Es wird daher untersucht, inwieweit die Han-
delskammer auch die Debatte um die konkrete einfachgesetzliche Umsetzung des
Freihafens prägte.

Die „Prägung“ wird hierbei jedoch nicht formal als bloße Ergebnisorientie-
rung betrachtet,15 sodass die Hauptthese nur dann verifiziert werden könnte,
wenn die Handelskammer in jedem Punkt erlangte, was sie erstrebte. Obgleich
dies in einigen Punkten womöglich der Fall war, so wird die „Prägung“ umfas-
sender dahingehend zu verstehen sein, dass bspw. auch die Initiierung einer De-
batte ggf. als prägende Gestaltungshandlung aufgefasst werden kann, selbst
wenn in Einzelfragen nicht das ursprünglich präferierte Ergebnis gefunden
wurde.

14 S. dazu Abschnitt „Einfachgesetzlicher Regelungskomplex“.
15 S. hierzu auch Abschnitt „Methodische Überlegungen“.
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Bei der Untersuchung, wie die Handelskammer den Freihafen auf der Ebene
des „Ob“ und des „Wie“ verteidigte bzw. inwieweit sie hierbei eine prägende
Rolle einnahm, stellt sich jedoch zunächst die Frage, auf welcher Grundlage
überhaupt ein solcher Einfluss ausgeübt werden konnte: War der Einfluss bereits
institutionell bzw. rechtlich durch die Verfassung abgesichert oder musste die
Handelskammer sich den Einfluss erst erkämpfen?

Zudem stellt sich auch die Frage, welche innere „wirtschaftspolitische“ Über-
zeugung die Handelskammer bei ihrer Haltung zum Freihafen antrieb. War es
pauschal bloß der Freihandelsgedanke oder auch konkret eine Güterabwägung
hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen einer Entscheidung für den Frei-
hafen und gegen den Zollanschluss? Aus diesen Vorüberlegungen resultieren die
folgenden drei untergeordneten Thesen:

Untergeordnete These I.: Die Handelskammer Hamburg hatte bereits aufgrund
ihrer Stellung im Verfassungs- und Gesetzesgefüge der Stadt Hamburg einen rein
institutionell bedingten maßgeblichen Einfluss auf das politische Geschehen.

Bei der Überprüfung dieser These wird untersucht, inwieweit die Verfassung der
Stadt Hamburg Regelungen zur Handelskammer enthielt, welche derselben be-
reits ipso iure einen Einfluss eingeräumt haben. Gleiches gilt auch für das einfache
Recht, welches die Aufgaben und Befugnisse der Handelskammer näher ausdif-
ferenziert hat. Sollte sich bewahrheiten, dass die Handelskammer bereits auf-
grund ihrer Stellung im Rechtsgefüge der Stadt Hamburg ganz allgemein die
Möglichkeit zur Einflussnahme auf juristische/politische Entscheidungen hatte,
so spricht dies zugleich auch für einen gewissen Einfluss im Rahmen der Frei-
hafendebatte im speziellen und stützt damit auch die Hauptthese.

Untergeordnete These II.: Die Handelskammer Hamburg kann in der Freihafen-
debatte als Anhängerin des Freihandelskonzepts betrachtet werden.

Die Untersuchung soll außerdem zeigen, dass die Handelskammer Hamburg als
Anhängerin des Freihandels im Freihafenkomplex betrachtet werden kann. Dies
bedeutet, dass sich die Handelskammer gegen Handelsbeschränkungen und
Zölle wandte und zugleich für einen möglichsten ungehinderten Handel eintrat.
Dabei soll aber nicht die prinzipielle Ausrichtung der Handelskammer bewertet
werden16, sondern nur im Hinblick auf den Freihafenkomplex. Diese unterge-
ordnete These dient sodann als Ausgangsüberlegung für die folgende:

Untergeordnete These III.: Die Handelskammer war in der Freihafenfrage zu-
nächst ergebnisoffen und sprach sich nicht bloß aus einer prinzipiellen Überzeu-
gung vom Freihandel gegen einen Zollanschluss aus.

16 Allgemein zur Ausrichtung Böhm, Anwalt der Handels- und Gewerbefreiheit (1981).
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Der Verdacht liegt nahe, dass sich die Handelskammer vor dem Hintergrund
einer etwaigen freihändlerischen Grundüberzeugung – entsprechend der unter-
geordneten These II. – nicht ernsthaft und ergebnisoffen mit den Argumenten der
Zollanschlussbefürworter auseinandersetzte, sondern sich pauschal zugunsten
des Freihafens aussprach. So behauptet etwa Böhm, dass es sich bei der Befra-
gung der Kaufleute durch die Handelskammer um eine bloße „Propaganda-
Aktion“ gehandelt habe.17 In Abgrenzung zu dieser Auffassung wird mithin un-
tersucht, ob die Handelskammer die Freihafenfrage nicht vielmehr differenziert
und ergebnisoffen betrachtete. Dabei wird auch das ihr vorliegende statistische
Material sowie die bei ihr eingereichten Gutachten zur Freihafenfrage darge-
stellt. Wäre die Entscheidung zugunsten des Freihafens nämlich sogar aus fach-
fremder Perspektive implausibel gewesen, wäre damit der Nachweis erbracht,
dass sich die Handelskammer gerade nicht ergebnisoffen mit der Freihafenfrage
auseinandersetzte, sondern die Argumente der Zollanschlussbefürworter viel-
mehr bewusst ignorierte.

Mithin handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit also um eine Untersuchung
der hamburgischen Wirtschaftsrechtsgeschichte unter besonderer Berücksichti-
gung der Verfassungsgeschichte des Norddeutschen Bundes sowie der Geschichte
des Zollrechts.

C. Methodische Überlegungen

Im Hinblick darauf, ob die Handelskammer als prägende Gestalt der Debatte um
den Freihafen gesehen werden kann, muss zunächst festgestellt werden, auf wel-
che Weise man allgemein den Einfluss auf bestimmte (juristische) Entscheidun-
gen misst. Hierfür hat namentlich die Politikwissenschaft einige Ansätze entwi-
ckelt.18 Maßgeblich für die hier angestrebte Untersuchung der Rolle der Han-
delskammer ist der sogenannte entscheidungsgenetische Ansatz.19 Hierbei wird
versucht, den Entscheidungsprozess historisch-empirisch20 nachzuvollziehen, um
so zu ergründen, welcher Akteur seinen Einfluss erfolgreich geltend machen
konnte und welche Bedeutung ihm zukam. Aus der Natur der Sache heraus kann
man die Einflussnahme und das Agieren im Nachhinein selten en détail rekon-
struieren,21 jedoch dient dieser Ansatz als Ausgangspunkt der vorliegenden Un-
tersuchung.

17 Böhm, in: Hamburg, Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner (1982), S. 505.
18 Eine ausführlich erläuterte Übersicht zu den verschiedenen Modellen und den jeweili-

gen Herausforderungen bei Hermann, Der Einfluß der Industrie- und Handelskammern auf
politische Entscheidungsprozesse (1979), S. 49 ff.; Hermann, Bausteine der Politik (2007),
S. 135 ff.

19 Hermann, Bausteine der Politik (2007), S. 136; vgl. auch Stammer, Verbände und Ge-
setzgebung (1965), S. 21.

20 Stammer, Verbände und Gesetzgebung (1965), S. 21.
21 Hermann, Bausteine der Politik (2007), S. 136 f.
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Stammer wählt in seinem Werk „Verbände und Gesetzgebung“ dazu einen
umfangreichen empirischen Ansatz, der versucht, die Debatte und die verschie-
denen Positionierungen anhand von Unterlagen, Protokollen, Gesprächen etc.
nachvollziehbar zu machen.22 Eine vergleichbare Vorgehensweise beschreibt
auch Brinkmann-Herz.23 Dieser Ansatz überzeugt im Grundsatz. In der vorlie-
genden Arbeit wird jedoch vorab in Anlehnung an die Überlegungen von Be-
thusy-Huc24 zunächst die abstrakte Rolle der Handelskammer im Verfassungs-
gefüge sowie deren Organisation untersucht und anhand dieses Ergebnisses be-
reits ein erster Rückschluss auf die Rolle in der konkreten Freihafendebatte ge-
zogen. Erst dann wird der Blick auf die konkrete Diskussion um den Freihafen
gerichtet. Hierbei wird das Wirken der Handelskammer in den Mittelpunkt ge-
stellt, aber insbesondere werden auch die Interessen der einzelnen Wirtschafts-
zweige nach den bei der Handelskammer eingegangenen Gutachten dargelegt.
Die allgemeine öffentliche Debatte wird ebenfalls in angemessener Kürze aufge-
griffen, wenngleich eine Übersicht über diese bereits mehrfach vorliegt.25 Weitere
wesentliche Akteure neben der Handelskammer werden dort eingehender be-
schrieben, wo diese entweder auch von der Handelskammer oder von den poli-
tischen Entscheidungsträgern berücksichtigt wurden. Denn wenn sich dort eine
Rezeption – etwa in den Protokollen – findet, darf von einer hinreichenden Re-
levanz dieses Akteurs ausgegangen werden.26

Die Entscheidungsfindung innerhalb der Handelskammer, die publizistischen
Aktivitäten, die Anfragen an den Senat und die Äußerungen innerhalb von Kom-
missionen sowie der Rezeption auf Seiten der Entscheidungsträger sollen hier
anhand der (amtlichen) Dokumente/Protokolle und Veröffentlichungen nach-
vollziehbar gemacht werden. Dabei wird zugunsten der Nachvollziehbarkeit
chronologisch vorgegangen werden und ein besonderer Schwerpunkt auf die
Stellungnahmen der Handelskammer gelegt. Denn gerade die große Bedeutung
von Stellungnahmen ist in der Verbandsforschung anerkannt.27

In jedem Fall ist die Beurteilung der Rolle eines Akteurs in Bezug auf ein
bestimmtes Ergebnis stets mit besonderen Herausforderungen verbunden und

22 Stammer, Verbände und Gesetzgebung (1965), S. 29.
23 Brinkmann-Herz, Entscheidungsprozesse in den Aufsichtsräten der Montanindustrie:

Eine empirische Untersuchung über die Eignung des Aufsichtsrates als Instrument der Ar-
beitnehmermitbestimmung (1972), S. 46 f.

24 Vgl. dahingehend auch Bethusy-Huc, in: Die Willensbildung in der Agrarpolitik (1971),
S. 230 f.

25 Derartige Übersichten insbesondere bei Tuch, Die Sonderstellung der deutschen Frei-
häfen (1878), S. 32 ff.; Hübner, Der Zollanschluß Hamburgs vom 15. Oktober 1888 (1925),
S. 64 ff.; Müller, Die Auseinandersetzung über Hamburgs Zollanschluss an das Deutsche
Reich 1833–1888 (1988), S. 42 ff.

26 S. zur öffentlichen Diskussion Abschnitt „Überblick über die sonstige öffentliche Dis-
kussion“.

27 Zeitner, Die Beeinflussung des europäischen Gesetzgebungsprozesses durch Lobbying
(2015), S. 51 ff.
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weist trotz dieses umfangreichen Ansatzes aus sich heraus bereits Schwächen auf.
Denn selbst dann, wenn das Ergebnis dem ursprünglichen Wunsch der unter-
suchten Institution entspricht, bedeutet dies noch nicht, dass dieses Ergebnis
auch aufgrund des Wirkens der Institution herbeigeführt wurde. Es muss daher
zwischen Kausalität und Korrelation unterschieden werden.28 Hinzu kommt die
Problematik, dass nicht sämtliche Vorgänge schriftlich dokumentiert sind und
bei einer rechthistorischen Untersuchung auch eine Befragung der Beteiligten,
um den Gang der Entscheidung transparenter zu machen, naturgemäß aus-
scheidet.29 Vorteilhaft für den hiesigen Untersuchungsgegenstand ist dagegen der
ungehinderte Zugang zu den internen, oftmals früher geheimen, Protokollen der
maßgeblichen Institutionen – Senat, Bürgerschaft, Handelskammer –, sodass die
Darstellung des Entscheidungsprozesses im Gegensatz zu Untersuchungen von
aktuellen Gesetzgebungsvorhaben erleichtert ist.

D. Forschungsstand

Der Forschungsstand zur Freihafenstellung Hamburgs im Norddeutschen Bund
aus juristischer Perspektive ist verhältnismäßig wenig entwickelt. Zwar gibt es
zahlreiche Veröffentlichungen wissenschaftlicher wie auch nicht-wissenschaftli-
cher Art zum Thema Zollanschluss und Freihafen, jedoch gibt es keine juristi-
schen Untersuchungen zum Freihafen vor dem Hintergrund der verfassungs-
rechtlichen und einfachgesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf die konkrete
Rolle der Handelskammer.30 Es fehlt daher an juristischer Literatur, welche die
Vorgehensweise der Handelskammer und zugleich die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen beleuchtet und dabei auch den politischen sowie ökonomischen Kontext
nicht aus dem Blick verliert.

Im Hinblick auf die Verfassung Hamburgs aus dem Jahr 1860 gibt es einige
wenige Werke, welche sich mit dieser befassen, jedoch sind sie ebenfalls nicht auf
die Handelskammer und deren Bedeutung ausgerichtet. Auch fehlt es hierbei oft
an einer dogmatisch sauberen Arbeitsweise, welche jedenfalls einen Normbezug

28 Vgl. auch Hermann, Der Einfluß der Industrie- und Handelskammern auf politische
Entscheidungsprozesse (1979), S. 60.

29 Zu den Schwierigkeiten allgemein Hermann, Bausteine der Politik (2007), S. 136 f.
30 Wissenschaftlicher Natur sind bspw Hübner, Der Zollanschluß Hamburgs vom 15. Ok-

tober 1888 (1925); Delius, Die Rechtsentwicklung zum heutigen Freihafen (1933); Stein,
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 1978; Müller, Die Auseinandersetzung
über Hamburgs Zollanschluss an das Deutsche Reich 1833–1888 (1988); erzählender Natur
bspw. Böhm, in: Hamburg, Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner (1982); Gutberlet, Der
Freihafen, Geschichte, Fakten und Geschichten (2000).
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herstellt.31 Überwiegend handelt es sich um darstellende Literatur zu den Vor-
schriften, ohne diese aber konkret zu benennen.32

Auch die zusammenfassende Literatur zum Wirken der Handelskammer über
die Jahrhunderte hinweg33, die insbesondere auf Baasch34 zurückgeht, kann hier
lediglich als Ausgangspunkt dienen. Zum einen bietet sie bloß einen groben
Überblick, zum anderen hält sie heutigen wissenschaftlichen Standards nicht
mehr stand, da die Darstellung inhaltlich zwar – soweit dies für den hier umris-
senen Gegenstand beurteilt werden kann – weitestgehend korrekt ist, jedoch
jedenfalls Baasch gänzlich auf Nachweise verzichtet und daher nicht umfangreich
nachprüfbar ist. Die weiteren Arbeiten wie bspw. die von Müller35 gehen lediglich
am Rande und nur oberflächlich auf die Handelskammer und deren Bedeutung
ein. Im Rahmen der hiesigen Arbeit soll diese Lücke jedenfalls für den Zeitraum
des Norddeutschen Bundes geschlossen werden. Insbesondere sollen auch die
internen Vorgänge in der Handelskammer für jeden Leser anhand der Original-
akten nachvollziehbar dargelegt werden. Deshalb ist es wesentlicher Bestandteil
der hiesigen Arbeit, die umfangreichen Protokolle der Handelskammer, welche
sämtlich handschriftlich verfasst sind und nicht gedruckt oder digital zugänglich
vorliegen, sorgfältig auszuwerten. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Proto-
kolle der Kommissionen, die im Rahmen der Freihafendebatte gebildet wurden.
Auch diese – ebenfalls handschriftlichen – Protokolle wurden bis dato offenkun-
dig noch nicht en détail im Hinblick auf das Wirken der Handelskammer ausge-
wertet. Ebenso fehlt es an einer dahingehenden Betrachtung der – erneut hand-
schriftlichen – Protokolle der Senatssitzungen und der gedruckten Protokolle der
Bürgerschaftssitzungen. Noch nicht hinreichend betrachtet wurden auch die Ver-
handlungsprotokolle der Unterredungen zwischen Preußen und Hamburg zur
Begrenzung des Freihafengebietes.

Schließlich ist die wirtschaftliche Dimension der Freihafenfrage ganz zentral.
Diese wird in den meisten Arbeiten zum Freihafen daher auch berücksichtigt.36

31 Sehr ausführlich aber ohne konkreten Normbezug v. Melle, Das Hamburgische Staats-
recht (1891); ein guter Überblick bei Thieme, in: Recht und Juristen in Hamburg (1999).

32 Exemplarisch Studt/Olsen, Hamburg, Die Geschichte einer Stadt (1951); Fischer, Un-
ternehmerschaft und Selbstverwaltung (1964), S. 43.

33 So bspw. Böhm, Anwalt der Handels- und Gewerbefreiheit (1981).
34 Baasch, Die Handelskammer zu Hamburg 1665–1915, Bd. II. 2 (1915); Baasch, Die

Handelskammer zu Hamburg 1665–1915, Bd. II. 1 (1915); Baasch, Geschichte Hamburgs
1814–1918, Bd. I (1924); Baasch, Geschichte Hamburgs 1814–1918, Bd. II (1925).

35 Müller, Die Auseinandersetzung über Hamburgs Zollanschluss an das Deutsche Reich
1833–1888 (1988); s. aber auch Hübner, Der Zollanschluß Hamburgs vom 15. Oktober 1888
(1925).

36 Exemplarisch Rohgé, Deutsche Zeit- und Streitfragen 1890, S. 25 ff.; Lehmann, Der
Hamburger Freihafen von der Gründung des Norddeutschen Bundes bis zum Zollanschluss
(1967), S. 17 ff.; Stein, Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 1978, S. 60 ff.;
Müller, Die Auseinandersetzung über Hamburgs Zollanschluss an das Deutsche Reich
1833–1888 (1988), S. 42 ff.
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Insbesondere Lehmann blickt aus volkswirtschaftlicher Perspektive auf die Frei-
hafenfrage und bietet damit einen wertvollen Ausgangspunkt.37 Die vorliegende
Arbeit widmet sich zwar auch in angemessener Kürze der Volkswirtschaft Ham-
burgs und stützt sich insoweit auf Lehmanns Arbeit, Schwerpunkt sind jedoch
insbesondere die Gutachten zur Freihafenfrage, welche seitens der Handelskam-
mer von den einzelnen Kaufleuten angefordert und (teils) auch veröffentlicht
wurden. Denn diese waren Grundlage der Entscheidung der Handelskammer
zugunsten des Freihafens, sodass sie von herausgehobener Relevanz für die Be-
antwortung der Forschungsfrage sind. Eine umfassende und detaillierte Analyse
der wichtigsten Gutachten ist in angemessener Tiefe jedoch noch nicht erfolgt, da
die vorhandenen Arbeiten entweder zu knapp,38 oder aber politisch gefärbt39 sind.

E. Gang der Untersuchung

Um die Bedeutung der Handelskammer in Bezug auf die hier relevante Frage-
stellung hinreichend beurteilen zu können, soll zunächst die Verfassung Ham-
burgs analysiert werden. Dabei wird einerseits dargestellt werden, welche Stellen
zentral für die politischen Entscheidungen sowie die Gesetzgebung waren und
andererseits jeweils dargelegt werden, inwiefern die Handelskammer bereits auf-
grund ihrer verfassungsrechtlichen Stellung die theoretische Möglichkeit hatte,
ihren Einfluss auszuüben.40

Sodann folgt eine Darstellung im Hinblick darauf, welche Aufgaben die Han-
delskammer hatte und wie diese selbst organisiert war. Da sich die Binnenorga-
nisation und das Verhältnis zu den hamburgischen Verfassungsinstitutionen in
dem hier untersuchten Zeitraum im Umbruch befanden, wird auch diese Ent-
wicklung aufgegriffen. Denn an dieser Debatte lässt sich gut ablesen, welches
Selbstverständnis die Handelskammer hatte und wie sie insbesondere vom Senat
in ihrer Bedeutung gesehen wurde. Schließlich wird noch eine Abgrenzung der
Handelskammer zur Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns sowie zur De-
putation für Handel und Schifffahrt vorgenommen, um ein vollständiges Bild der
Handelskammer im staatlichen Organisationsgefüge zu erhalten.41 Namentlich
für die Verifizierung der untergeordneten These I. sind die Darlegungen in diesem
Abschnitt von zentraler Bedeutung.

37 Lehmann, Der Hamburger Freihafen von der Gründung des Norddeutschen Bundes bis
zum Zollanschluss (1967).

38 Hübner, Der Zollanschluß Hamburgs vom 15. Oktober 1888 (1925); Stein, Zeitschrift
des Vereins für Hamburgische Geschichte 1978; Müller, Die Auseinandersetzung über Ham-
burgs Zollanschluss an das Deutsche Reich 1833–1888 (1988).

39 So etwa Tuch, Die Sonderstellung der deutschen Freihäfen (1878).
40 S. dazu Abschnitt „Hamburgs Verfassungssystem“.
41 S. dazu Abschnitt „Die Handelskammer“.
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